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1 Ausführung der Prüfung im Auftrag 

Große Kreisstadt Freital 
Rathaus Freital-Potschappel 
Dresdner Straße 58 
01 705 Freital 

gemäß Auftragsschreiben vom: 18.02.2020 
Aktenzeichen: 63720 18/0596/BlmSchG-63/20 18/0597/BG 

2 Bauherr 

Becker Umweltdienste GmbH 
vertr. d. Herrn Holger Rösel 
Sandstraße 16 
09114 Chemnitz 

3 Bauvorhaben 

s.o. 

4 Grundstück 

Gebäudeklasse 

Gemeinde, Oltsteil: 
Straße, Hausnummer: 
Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer 

5 Entwurfsverfasser 

Architektur + Statik ETR Ingenieurbüro Reimer 
Herr Andre Reimer 
Sachsenstraße 9 
092 12 Limbach-Oberfrohna 

6 Ersteller des Brandschutznachweises 

Werkstatthalle: 
GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH 
Herr Dip1.-lng. Frank Müller 
Tiergartenstraße 48 
01219 Dresden 
Telefon: 0351 / 4787-826 

Gesamtvorhaben: 
Ullrich-Brandschutz - Ingenieurbüro für Brandschutz 
Herr Dip1.-Ing. (BA) Jörg Ullrich 
Am Mühlfeld 56a 
01 744 Dippoldiswalde 
Telefon: 0173/ 8585 111 

Prof. Dr.-Ing. Andreas Nictzold 

bauaufsicht@freital.de 

035 1/ 6476-174 

info@becker-umweltdienste.de 

037119160122 

kein Sonderbau 

01705 Freital 
Zöllmener Straße 46 

Wurgwitz" 184/3 

info@andrereimer.de 

03722/ 98246 

f.mueller@gicon.de 

in fo@ul lrieh-brandschutz·de 
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7 Geprüfte Unterlagen 

GICON - BSN PI80523GV 
BP - 3* GR 
Brandschutztechn. Stellungnahme PI80523GV 
ULLRJCH - BSN 2016-165 

8 Eingesehene Unterlagen 

Bauantrag 
Baubeschreibung 
Gebäude- und Lageplan 
Liegenschaftskataster 

24 Seiten DTN A4 
3 Seiten DTN A3 
3 Seiten DTN A4 
49 Seiten DTN A4 

3 Seiten DlN A4 
6 Seiten DTN A4 
I Seite DlN A4 
I Seite DTN A4 

28.1 1.2018 
28.11.20 18 
15.11.2019 
30.04.2019 

15.05.2019 
15.05.2019 

ohne Datum 
29. 10.2015 

9 Maßgebliche VorschriftenlBaurechtliche Bewertung des Gebäudes 

• Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 11. Mai 2016, zuletzt geändelt am J I. Dezember 
2018 

• Durchfiihrungsverordnung zur SächsBO (DVOSächsBO) vom 2. Septem ber 2004, 
zuletzt geändert um 05. April 2019 

• Verwaltungsvorschrift zur Sächsischen Bauordnung (VwVSächsBO) vom 
18. März 2005, zuletzt geändert am 09. Mai 20 J 9 

• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des [nnern zur Einfllhrung 
Technischer Baubestimmungen (VwV TB) vom 15 . Dezember 2017 

• Richtlinie über Flächen fllr die Feuerwehr, Stand Februar 2007, zuletzt geändert im 
Oktober 2009 

• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innem über den Bau und Betrieb 
von Feuerungsanlagen (Sächsische Feuerungsverordnung - SächsFeuVO) vom 15. 
Oktober 2007, zuletzt geändert am 13. Juli 2011 

• Bauregelliste A, B, C - DIBt vom 22.12.2016 

• Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 
(Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie - MLAR), Fassung Februar 2015 

• Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen 
(Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie - M-LüAR), Fassung September 2005, zuletzt 
geändert am 11 . Dezember 20 15 

• Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau 
(Muster-Industriebau-Richtlinie - MlndBauRL), Stand Juli 2014 

• DlN 18230- 1 Baulicher Brandschutz im Industriebau - Teil 1: Rechnerisch erforderliche 
Feuerwiderstandsdauer 

• Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern 
wassergefahrdender Stoffe (LöRüRL), Fassung August 1992 

• DTN 4102-4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

• DTN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten 

• Sächsische Technische Prüfverordnung (SächsTechPrüfVO) vom 07. Februar 2000, 
zuletzt geändert um 08. Oktober 2014 
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• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des lnnern über die 
bautechnische Prüfung von Bauvorhaben (VwVBauPrüt) vom 30. August 2005, zuletzt 
geändert 0 I. März 2012 

• sowie die im Brandschutznachweis aufgeführten Nonne n, Richtlinien, Verordnungen in 
der jeweils gü ltigen Fassung 

10 Priifbemerkungen 

Der Brandschutznachweis und dieser Prüfbericht behandeln die brandschutztechnischen 
Belange. Die Objektsicherheit, beispielsweise mit einem etwaigen Schutz von materiellen oder 
llber die bauordnungsrechtlichen Belange hinaus wirkenden Schäd igungen der Bauherrenseite, 
wird hier nicht behandelt. 

Die im Brandschutznachweis (im Folgenden BSN) und den dazugehörigen Anlageblättern 
aufgestellten Forderungen und Festlegungen werden grundsätzli ch bestätigt. Diese Vorgaben 
verstehen sich gemeinsam mit den im Folgenden aufgelisteten Prüfbemerkungen als bindend 
sowohl für die geplante Bauausführung als auch fiir weitere Planungsschritte. Darüber hinaus 
sind nachstehende Prüfbemerkungen zu beachten. 

Da dieser Prüfbericht die Prüfung von zwei Brandschutznachweisen beinhaltet, werden zur 
besseren Nachvollziehbarkeit die Bezeichnungen 

• BSN I (für Brandschutznachweis Werkstatthalle vom 28. 11 .2018) bzw. 
• BSN 2 (für Brandschutznachweis Betriebsstandort vom 30.04.2019) 

verwendet. 

Die Prüfung des baulichen Brandschutzes beschränkt sich auftragsgemäß auf den gep lanten 
Neubau der Werkstatthalle sowie die Bewertung der bereits vorhandenen Gebäude auf dem 
Betriebsgelände. Eine Bewertung sonsti ger vorhandener baul icher Anlagen auf dem 
Betriebsgelände (Tankstell e; Lagerflächen, offene Lagerboxen und Abrollcontainer in 
Außenaufstellung sowie Schüttboxen als Lagerboxen) sind nicht Gegenstand des eingereichten 
Brandschutznachweises. Die hierzu unter Punkt 2 BSN 2 aufgefUhrten Hinweise sind zu 
beachten und umzusetzen. 

Noch nachzureichende Unterlagen, Stellungnahmen oder Nachweise sind hervorgehoben: fett 
und kursiv gedruckt. Bauaufsichtlich bindende Auflagen, die nicht ohneh in in Verordnungen, 
Richtlinien und sonstigen Vorschriften herauslesbar sind, werden rot und fett markiert. 

10.1 Baubeschreibung 

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Errichtung einer Werkstatthalle für die Umrüstung 
und Reparatur eigener Entsorgungsfahrzeuge auf dem zukünftigen Betriebsgelände der Becker 
Umweltdienste GmbH in Freital-Wurgwitz. 

Die Zufahrt aufdas Betriebsgelände erfolgt über die Zöllmener Straße. 

Innerhalb der neuen Werkstatthalle so llen betriebsinterne Fahrzeuge und Container gewartet 
und instandgesetzt werden. Es ist vorgesehen, dass ze itgleich an 4 Fahrzeugen (2 
Arbeitsstrecken fur jeweils 2 Fahrzeuge) gearbeitet werden kann. Eine Arbeitsstrecke erhält 
eine Montagegrube tUr 2 I'ahrzeuge. Für die Bewegung größerer Bauteile ist über beide 
Arbeitsstrecken eine Kranbahn vorgesehen. Gleichzeitig dient das Gebäude der Vorhaltung von 
Ersatzteilen und Betriebsmitteln w ie Fette und Öle. Innerhalb des Gebäudes werden 
Aufenthaltsräume (Pausenraum) und ständige Arbeitsplätze einger ichtet. 

Die geplante Werkstatthalle so ll al s erdgeschoss ige Stahlrahmenhalle mit Einbau errichtet 
werden. Die maximalen Gebäudeabmessungen betragen ca. 30 m in der Länge sowie ca. 20 m 
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in der Breite. Die Firsthöhe beträgt ca. 9,50 m. Die Bruttogrundfläche wird mit ca. 608 m' 
angegeben. Die Außenwände werden als Stahlsandwichpaneele mit PU-Dämmstoffausgeflihrt. 
Das Hallendach besteht aus Sandwichprofilen (harte Bedachung). Die Wände des Einbaus 
werden aus Mauerwerk hergestellt. Die Dcckcn des Einbaus sind Stahlbeton
Fertigteilelemente. 

Des Weiteren ist Inhalt dieses Prüfberichtes auch die brandschutztechnische Beweltung des 
vorhandenen Gebäudebestandes auf dem Betriebsgelände, dass se itens der Firma Becker 
Umweltdienste GmbH zukünftig als Entsorgungs- und Recyclinganlage flir die zeitweise 
Lagerung von Abfallen und teils Behandlung (Ballenpressung, Baggersortierung und 
Konditionierung) betrieben werden so ll. Zudem sollen am Standort eine Tankstelle flir den 
Eigenbedarf, eine Werkstatt, eine Waschanlage flir Kraftfahrzeuge und Behälter sowie 
Fahrzeugwaagen betrieben werden . 

Am Standort befinden sich bereits neben einer Haupthalle zwei Verwaltungsgebäude, zwei 
Container mit Biironutzung bzw. Lager- und Archivräumen sowie ein Sanitärgebäude. 
Außerdem sind Stell- bzw. Parkplätze flir PKW, LKW und LKW-Züge und 
Bereitstellungsflächen fur leere und vorgeladene Behälter vorgesehen und zum Teil bereits 
vorhanden. 

Bauliche Maßnahmen sind dabei bei den bestehenden Gebäuden weder flir die Gebäudehiille 
noch im Inneren geplant. Bei der Beurteilung des Bestandes wird daher davon ausgegangen, 
dass die Errichtung nach den damals geltenden Bauvorschriften erfolgte und die damals 
geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik angewandt wurden. 

Des Weiteren stellt der Standort flir die Sal11l11el- und Transportfahrzeuge, die u. a. 
abfallwirtschaftli che Leistungen fur die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und fur 
Privatpersonen erbringen, den Betriebshof dar. 

Der Betriebsstandolt selbst befindet sich in einem Gewerbe-Industriegebiet und ist von 
Freiflächen umgeben. 

10.2 Bauordnungsrechtliche Einordnung 

Die Werkstatthalle ist bauordnungsrechtlich aufgrund der Höhe des höchstmöglichen 
Aufenthaltsraumes auf < 7 111 im Mittel über Geländeoberkante und wegen der Größe der 
Nutzungseinheiten von > 400 m2 nach § 2 (3) SächsBO als ein Gebäude der 

GEBÄUDEKLASSE 3 

einzuordnen. Eine darüber hinaus gehende Einstufung der Werkstatthalle als Sonderbau nach 
§ 2 (4) SächsBO trifft nicht zu. 

Aufgrund der Nutzung fallt das Gebäude in die in Sachsen bauordnungsrechtlich eingeflihrte 
Muster-Industriebau-Richtlinie (MlndBauRL). 

Die Bewertung der Werkstatthalle erfo lgt nach Abschnitt 6 MIndBauRL (Verfahren ohne 
Brand lastennittlung) . Das Gebäude wird in die Sicherheitskategorie K I (Brandabschni tte oder 
Brandbekämpfungsabschnitte ohne besondere Maßnahmen fur Brandmeldung und 
Brandbekämpfung) eingeordnet. 

Weiterer Inhalt dieses Prüfberichtes ist die Beweltung des vorhandenen Betriebsgeländes mit 
den darauf bereits im Bestand vorhandenen Gebäuden. 

Das gesamte Betriebsgelände wurde als Sonderbau nach § 2 (4) Nr. 20 SächsBO eingestuft. Es 
handelt sich um einen ungeregelten Sonderbau. 

Die vorhandenen Gebäude werden wie folgt in Gebäudeklassen gemäß § 2 (3) SiichsBO 
eingeordnet: 
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• Haupthalle: 

• Container l: 

• Container 2: 

• Verwaltung l: 

• Verwaltung 2: 

• Sanitärgebäude: 

Gebäudeklasse 3 (mittlere Höhe < 7 m; BGF ca. 1.250 m'), Bewertung 
nach MlndBauRL, Sicherheitskategorie K I 

Gebäudeklasse l (mittlere Höhe< 7m ; BGF ca. 15 m' < 400 m', 
frei stehend) 

Gebäudeklasse I (mittlere Höhe < 7m; BGF ca. 50 m' < 400 m', 
frei stehend) 

Gebäudeklasse I (mittlere Höhe < 7m; BGF ca. 124 m' < 400 111', 
freistehend) 

Gebäudeklasse I (mittlere Höhe< 7m; BGF ca. 36 m' < 400 m', 
freistehend) 

Gebäudeklasse 1 (mittlere Höhe < 7m; BGF ca. 83 m' < 400 m', 
freistehend) 

10.3 Ortsbesichtigung 

10.4 Abstimmung mit der zuständigen Brandschutzdienststel/e 

Eine Einschaltung der zuständigen Brandschutzdienstelle hat der Unterzeichner am 30.04.2020 
veran lasst. Die schriftliche Stell ungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle mit Datum 
vom 11.05.2020 liegt dem Unterzeichner vor. 

Seitens der Brandschutzdienststelle bestehen keine Einwände gegen das geplante Bauvorhaben. 

10.5 Detaillierte Prütbemerkungen 

10.5.1 Wertung des Brandschutznachweises 

Der geprüfte Brandschutznachweis ist zu beachten und in allen weiteren Schritten, die nicht 
anders oder ergänzend in den nachfolgenden Prüfbemerkungen behandelt werden , konsequent 
umzusetzen. 

10.5.2 Aufstell-/Bewegungsflächen der Feuerwehr 

Es ist die Richtlinie über Flächen für Fahrzeuge der Feuerwehr bzw. die DIN 14090 sowie 
§ 5 SächsBO zu beachten und umzusetzen. 

Die Hauptzufahrt zum Betriebsstandort erfolgt über die öffentliche Verkehrstläche "Zöllmener 
Straße" und ist im Bestand vorhanden. Im Zufahrtsbereich der Anlage wird e in 
Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) errichtet. 

Die auf dem Betriebsgclände vorhandenen Betriebsstraßen, die als Bewegungsflächen fur die 
Feuerwehrfahrzeuge genutzt werden so llen , sind, wie zutreffend unter Punkt 10.3 BSN I 
aufgeführt, hinsichtlich der erforderlichen Tragfähigkeit zu überprüfen. 

Die neu geplante Werkhalle ist gemäß Punkt 10.3 BSN 1 von drei Seiten anfahrbar. 
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Vor Herstellung von Lagerflächen im Außenbereich ist wie unter Punkt 6.7 BSN 2 zutreffend 
aufgefUhrt durch den Betreiber eine Abstimmung mit der Brandschutzbehörde hinsichtlich 
erforderlicher Bewegungsflächen zu fUhren. 

Da der zweite Rettungsweg aus dem Büroraum im I.Obergcschoss der neu geplanten 
Werkstatthalle über die Rettungsgeräte der Feuerwehr erfolgen soll , ist die dafiir erforderliche 
Aufstellfläche ständig frei zuhalten und zu kennzeichnen. 

Die sonstigen AusHihrungen und Hinweise unter den Punkten 10.3 BSN I sowie 6.7 BSN 2 
werden bestätigt und sind umzusetzen. 

10.5 .3 Bereitstellung von Löschwasser 

Unter Punkt 10.1.1 BSN 1 ist ein Löschwasserbedarf für die geplante Werkstatthalle von 
96 m'lh für 2 Stunden im Sinne des Grundschutzes nach DVGW Arbeitsblatt W 405 
ausgewiesen. Die Entfernung zum nächstgelegenen Hydranten darf bis zum Gebäude nicht 
mehr als 300 m betragen. Der Abstand zwischen den Hydranten soll entsprechend Arbeitsblatt 
W 331 bzw. Arbeitsblatt W 405 meist weniger als 150 m lang sein. 

Am Betriebsstandort w ird derzeit über Regenwasserzisternen und einer Brunnenzisterne ein 
Löschwasservolumen von 113 m' fUr den Erstangriff bereitgestellt. Die Differenz von 79 m' 
soll aus dem öffentlichen Netz bereitgestellt werden. Gemäß Punkt 8 KLR kann die zuständige 
Brandschutzdienststelle eine größere Löschwassermenge verlangen, wenn dies erforderlich ist. 
Die Löschwasserentnahmestellen sind nach DlN 14210 auszufUhren. 

Im Zuge der Ausführung ist der Läschwassernachweis vorzulegen (per E-Mail ist 
ausreichend). 

In der vorliegenden Brandschutztechnischen Stellungnahme wird angegeben, dass die 
in nerhalb der Halle und im Außenbereich gelagerten Kunststoffe und PKK-Stoffe nicht als 
wassergefahrdende Stoffe einzustufen sind. 

Gemäß den Angaben in der brandschutztechnischen Stellungnahme wird durch den Betreiber 
sichergestellt, dass der bauordnungsrechtlich ges icherte Löschwasserbedarf sicher 
zurückgehalten wird. Die AustUhrungen und Hinweise in der Brandschutztechnischen 
Stellungnahme werden bestätigt und sind vollinhaltlich umzusetzen. 

10.5 .4 Gebäudeabschluss: Brandwände, innere Brandabschnitte, Abstände 

Zu den Grundstücksgrenzen bestehen gemäß Punkt 8.1.2 BSN I sowie Punkt 5 BSN 2 auf allen 
Seiten der jeweiligen Gebäude Mindestabstände von 2,50 m und zu Nachbargebäuden von 
5,00 m, so dass Brandwände als Gebäudeabschluss gemäß § 30 (2) SächsBO nicht erforderlich 
sind. 

Neubau Werkstatthalle : 

Die Halle stellt einen Brandabschnitt dar. Innere Brandwände sind daher nicht erforderlich. 

Bestandshalle: 

[n der Bestandshalle ist bei Lagerung von mehr als 200 m3 Sekundärstoffen aus Kunststoff jeder 
Brandabschnitt durch mindestens 5 m breite Freiflächen in Lagerabschnitte von höchstens 
300 m' zu untertei len. 

Die Halle stellt einen Brandabschnitt dar. Innere Brandwände sind daher nicht erforderlich . 

Sonstige vorhandene Gebäude der Gebäudeklasse I auf dem Betriebsgelände: 

Eine Ausbildung innerer Brandwände für die vorhandenen Gebäude auf dem Betriebsgelände 
(Container 1/2, Verwaltung 1/2 und Sanitärgebäude) ist aufgrund der Abmessungen ni cht 
erforderlich. Es gilt der genehmigte Bestand. 
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Lagerflächen: 

Zu den vorhandenen bzw. geplanten Lagerflächen im Außenbereich liegen keine detaillierten 
Angaben vor. Gemäß Punkt 5.2 KLR sind Flächen fur die Lagerung von Sekundärstoffen aus 
Kunststoff durch mindestens 10m breite, nicht überdachte Freiflächen oder durch 
feuerbeständige Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen in Brandabschnitte von höchstens 
2.000 m' zu unterteilen. 

Des Weiteren ist jeder Brandabschnitt gemäß Punkt 5.3 KLR durch mindestens 5 m breite 
Freiflächen oder durch feuerbeständige Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen in 
Lagerabschnitte von höchstens 400 m' zu unterteilen. 

Lager im Freien müssen gemäß Punkt 5.5 KLR von den Grundstücksgrenzen einen Abstand 
von mindestens 10m einhalten oder gegenüber Grundstücksgrenzen feuerbeständ ige Wände 
aus nichtbrennbaren Baustoffen ohne Öffnungen bis mindestens I m über der zulässigen 
Lagerguthöhe haben. 

Die sonstigen Anforderungen gemäß Punkt 5 KLR sowie die Ausfiihrungen unter 
Punkt 5.6 BSN 2 sind zu beachten und umzusetzen. 

10.5 .5 Entflammbarkeit und Feuerwiderstand von Bauteilen 

Neubau Werkstatthalle: 

Unter Berücksichtigung der erdgeschossigen Bauweise sowie der Einordnung in die 
Sicherheitskategorie K J ist nach MTndBauRL, Abschnitt 6, Tabelle 2 eine Brandabschnitts
fläche von 1.800 m' (geplant: ca. 608 m' ) zulässig. Dabei wären keine Anforderungen an das 
Tragwerk zu stellen. Nebenbedingungen aus der Tabelle 2 nach Abschnitt 6 hinsichtlich der 
Breite des lndustriebaus bzw. der Größe der Wärmeabzugsflächen werden erfiillt bzw. sind 
einzuhalten. 

Das im Erdgeschoss angeordnete Ersatzteillager und Öllager stellen eingeste llte Räume dar. 
Das Öllager wird gemäß Punkt 8. 1.4 BSN I mit feuerbeständi gen Wänden und Decke 
ausgeführt. Dies wird bestätigt. Das darüber im I.OG befindliche Ersatzte ilJager sowie der 
Sozialbere ich stellen einen Einbau dar. Die maximal zulässige Grundfläche vo n 400 m2 

aufgrund der Einordnung in Sicherheitskategorie KI wird eingehalten. Brandschutztechnische 
Anforderungen bestehen gemäß Punkt 3.9 MlndBauRL an Einbauten nicht. Gemäß Punkt I I 
BSN I befindet sich auf der Decke des Einbaus der Wärmepumpenraum. Außerdem soll die 
Decke als Zugang für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Krananlage genutzt 
werden. Mit der gep lanten Ausfiihrung wird ein übereinanderliegender Einbau erzeugt. Dam it 
liegt eine Abweichung (1) von Punkt 5.5 MlndBauRL vor. Seitens des Erstell ers wird 
dargelegt, dass: 

die notwendige Treppe in einem notwendigen Treppenraum angeordnet wird (formal ist 
eine notwendige Treppe ohne notwendigen Treppenraum zulässig.) 
die raumabschließenden Wände des notwendigen Treppenraumes in Bauarl von 
Brandwänden ausgefiihrt werden lind Öffnungen im notwendigen Treppenraum 
Abschlüsse entsprechend den Anforderungen der SächsBO erhalten. Mit dieser 
Maßnahme wird ein sicherer baulicher Rellungsweg ausgebildet. 
das unterhalb des Aufenthaltsraumes liegende Öllagerfeuerbeständig zu angrenzenden 
Räumen abgetrennt wird. Alil dieser Maßnahme wird der 2 Rellungsweg (anleilerbare 
Stelle) ausreichend lang gesichert 
mit dem notwendigen Treppenraum geeignete Läscharbeiten durch die Feuenvehr von 
einem sicheren Standort abgesichert sind. 
auf dem 2. Einbau keine Lagerung elfo lgt (Nutzungsverbot). Es werden keine 
Aufenthaltsräume ausgebildet. Die Decke wird nur bei Wartungsarbeiten begangen. 
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Die Begründung ist umfassend und plausibel. Der Abweichung (1) wird zugestimmt. 

Bestandshalle: 

Die bestehende Halle wurde erdgeschossig und aus nichtbrennbaren Baustoffen errichtet und 
wird durch die geplante Baumaßnahme nicht verändert. Die maximal zulässige 
Brandabschnittsfläche von 1.800 m' nach MlndBauRL, Abschnitt 6, Tabelle 2 wird unter 
Berücksichtigung der Einordnung in die Sicherheitskategorie KI eingehalten. Einbauten sind 
nur mit der maximal zulässigen Fläche nach Punkt 5.5 MlndBauRL vorhanden und enthalten 
keine Aufenthaltsräume. Es gilt der genehmigte Bestand. 

Sonstige vorhandene Gebäude der Gebäudeklasse I auf dem Betriebsgelände: 

Die tragenden und aussteifenden Wände und Stützen bestehen gemäß Punkt 5 BSN 2 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bzw. Mauerwerk (bei Verwaltung 2) und erfüllen die 
bauordnungsreehtl ichen Anforderungen gemäß § 27 SächsBO. 

Trennwände nach § 29 SäehsBO bzw. Decken nach § 31 SächsBO sind nicht vorhanden und 
aufgrund der eingeschossigen Bauweise auch nicht erforderlich. 

Die Ausführungen und Hinweise unter den Punkten 5.1 - 5.5 im BSN 2 werden bestätigt und 
sind vollinhaltlich umzusetzen. 

10.5.6 Außenwände 

Gemäß § 28 SächsBO sind Außenwände und Außenwandteile, wie Brüstungen und Schürzen, 
so auszubilden , dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang 
begrenzt ist. 

Neubau Werkstatthalle: 

Aufgrund der erdgeschossigen Ausfiihrung der Werkstatthalle dürfen gemäß Punkt 
5.12.1 MlndBauRL nichttragende Außenwände aus schwerentflammbaren Baustoffen 
bestehen. Schwerentflammbare Baustoffe dürfen nicht brennend abfallen abtropfen. Durch die 
geplante Ausführung aus Stahlsandwichplatten mit PU-Dämmung werden die Anforderungen 
erfüllt. 

Bestandshalle: 

Die Bestandshalle wurde erdgeschossig errichtet, so dass gemäß Punkt 5.12.1 MlndBauRL eine 
Ausführung der Außenwände aus schwerentflammbaren Baustoffen zulässig ist. Gemäß 
Punkt 5.6 BSN 2 werden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen offensichtlich erfiillt. 
Seitens des Erstellers wird jedoch eine Prüfung für notwendig erachtet. Dies wird bestätigt und 
ist umzusetzen. 

Sonstige vorhaJ1dene Gebäude der Gebäudeklasse 1 auf dem Betriebsgelände: 

Die vorhandenen Außenwände bestehen gemäß den Punkt 5.1 - 5.5 BSN 2 aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bzw. Mauerwerk (bei Verwaltung 2) UJ1d erfüllen die bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen gemäß § 28 SächsBO. 

Lagerung vor Außenwänden: 

Um im Brandfall eine Übertragung von Feuer ins Gebäude, entlang der Außenwände 
ausreichend lang zu verhindern, sind gemäß Punkt 5.12.3 MlndBauRL bei der Lagerung von 
brennbaren Stoffen Mindestabstände zur Außenwand von 

- 6 m, wenn die Außenwand aus schwerentflammbaren Baustoffen besteht bzw. 

- 3 111 , wenn die Außenwand aus nicht brennbaren Baustoffen besteht, 

einzuhalten. 
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Eine Lagerung brennbarer Stoffe vor Außenwänden ohne Abstand ist bei feuerbeständ igen 
Wänden oder bei entsprechend bewerteter Lagerfläche gem. Abschnitt 7 MlndBauRL zu lässig. 

Im Bereich der Außenwand der geplanten Werkstatthalle ist gemäß Punkt 8.1.4 BSN I eine 
Lagerung nicht vorgesehen. Dies wird bestätigt und ist sicherzustellen. 

Gemäß Punkt 5.6 BSN 2 erfti llen die vorhandenen Außenlager die bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen nicht vollumfänglich und sind deshalb entsprechend anzupassen. Dies wird 
bestätigl und ist umzusetzen . 

Die sonstigen Ausftihrungen unter Punkt 5.6 BSN 2 werden bestätigt und sind umzusetzen. 

10.5 .7 Bautei lqualitäten vom Dachtragwerk und Oberflächen des Daches 

Nach § 32 (1) SächsBO muss die Bedachung bauordnungsrechtlich zugelassen als "harte 
Bedachung" einzuordnen sein. 

Das Dach der neu geplanten Werkstatthalle wird aus Sandwichprofilen ausgeflihrt und erftillt 
damit die bauordnungsrechtlichen Anforderungen. 

Die Dächer der vorhandenen Gebäude (Bestandshalle, Container 1/2, Verwaltung 1/2 und 
Sanitärgebäude) sind gemäß Punkt 5 SBN 2 augenscheinlich als harte Bedachung ausgeftihrt 
und werden durch die geplante Baumaßnahme nicht verändert. Es gi lt der genehm igte Bestand. 

10.5 .8 Notwendige Treppen, notwendige Treppenräume 

Neubau Werkstatthalle: 

Zur Kompensation der beantragten Abweichung (1) wird die notwendige Treppe im Bereich 
des Einbaus in einem notwendigen Treppenraum mit einem Ausgang ins Freie aus der 
Erdgeschossebene geflilllt. Die Wände des notwendigen Treppenraumes werden in Baualt einer 
Brandwand hergestellt. Die Treppe selbst wird als Stahl beton treppe ausgeftih l1. Die 
Ausftihrungen unter Punkt 8.1.3 BSN I werden bestätigt und sind umzusetzen. 

Bestandshalle: 

Die tragenden Teile der Treppen zu den Einbauten bestehen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
und werden durch die geplante Baumaßnahme nicht verändert. Es gilt der genehm igte Bestand. 

Sonstige vorhandene Gebäude der Gebälldeklasse I auf dem Betriebsgelände: 

Diese Gebäude wurden ausschließlich erdgeschossig ausgeftilllt. Notwendige Treppen bzw. 
notwendige Treppenräume sind nicht vorhanden. 

10.5.9 Flucht- und Rettungswege 

Für Nutzungseinheiten mit mind. einem Aufenthaltsrallm müssen in jedem Geschoss nach 
§ 33 (I) SächsBO mind. zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden 
sein. 

Gemäß Punkt 5.6.2 MlndBauRL muss jeder Raum mit einer Grundfläche von mehr al s 200 m' 
mindestens zwei Ausgänge haben. Dies gilt auch nir Einbauten mit einer Grundfläche von 
jeweils mehr als 200 m' . 

Von jeder Stelle e ines Produh.'tions- oder Lagerraumes soll gemäß Punkt 5 .6.4 MlndBauRL 
mindestens ein Hauptgang nach höchstens 15 m Lautlänge erreichbar sein . Hauptgänge müssen 
mindestens 2 m breit sein und sollen geradlinig auf kurzem Wege zu Ausgängen ins Freie 
fUhren. 
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Neubau Werkstatthalle: 

Aus der Werkstatthalle fuhren zwei jewei ls an den Stirnseiten angeordnete Ausgänge als 
Schlupftüren im Bereich der Tore direkt ins Freie. 

Die aufgrund der mittleren lichten Höhe der Werkstatthalle von 9 m zu läss ige 
Rettungsweglänge von 47 m wird eingehalten. 

Für den Einbau ist grundsätzlich aufgrund der Grundfläche < 200 m2 nur ein Rettungsweg nach 
Punkt 5.6.2 MlndBauRL erforderlich. Der erste Rettungsweg fuhrt über die notwendige 
Treppe, die aufgrund der Kompensation fur Abweichung (1) in einen notwendigen 
Treppenraum geführt wird, der zu einem Ausgang ins Freie im Erdgeschoss fUhrt. Die maximal 
zulässige Lautlänge auf dem Einbau bis zur Treppe von 25 m gemäß Punkt 5.6.9 MIndBauRL 
wird eingehalten. 

Da im I. Obergeschoss des Einbaus ein Aufenthaltsraum vorhanden ist, sind hierfUr zwei 
voneinander unabhängige Rettungswege erforderlich. Gemäß Brandschutzplan wird aus dem 
Aufenthaltsraum im 1.0G des Einbaus ein zweiter Rettungsweg über die Rettungsgeräte der 
Feuerwehr gefuhrt. Fenster, di e als Rettungswege nach dienen, müssen gemäß 
§ 37 (4) SächsBO im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m übel' 
der Fußbodenoberkante angeordnet se in. 

Die Rettungswege aus den eingestellten Räumen im Erdgeschoss derWerkstatthalle dürfen 
gemäß Punkt 5.6.3 MIndBauRL über die Werkstatthalle fuhren. In diesem Fall ist die Tür zum 
Ersatztei llager mit einer Sichtverb indung auszuführen . 

Bestandshalle: 

Gemäß Punkt 5.6 BSN 2 sind mehrere direkte Ausgänge ins Freie im Bestand vorhanden. Die 
maximal zulässige Rettungsweglänge von 35 m wird eingehalten. Die nach 
Punkt 5.6.4 MlndBauRL erforderlichen Hauptgänge sind im Zuge der Einrichtung und 
Belegung zu beachten und abzusichern. D ies wird bestätigt. 

Die sonstigen Ausführungen unter Punkt 5.6 BSN 2 werden bestätigt und sind umzusetzen. 

Sonstige vorhandene Gebäude der Gebäudeklasse I auf dem Betriebsgelände: 

Die vorhandenen Gebäude bes itzen gemäß den Punkten 5. 1 - 5.5 BSN 2 zwei voneinander 
unabhängige Rettungswege direkt ins Freie. Die maximal zu lässige Rettungsweglänge von 
35 m wird eingehalten. 

Bei den Gebäuden "Container I" und "Sanitärgebäude" entspricht die vorhandene Größe des 
Rettungsfensters nicht den Anforderungen nach § 37 (4) SächsBO. Damit li egt eine 
Abweichung (2) von § 37 (4) SächsBO vor. Seitens des Unterze ichners bestehen aufgrund der 
erdgeschossigen Lage sowie der jeweiligen Ausdehnung des Containers brandschutztechnisch 
keine Bedenken. Dies wird bestätigt. Der Abweichung (2) wird zugestimmt. 

10.5.10 Brandmelde- und Alarmanlage, Rauchwarnmelder 

Neubau Werkstatthalle: 

Aufgrund der Einordnung in die Sicherheitskategorie K I ist eine Brandmelde- und 
Alarmanlage bauordnungsrechtlich nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. 

Die Alarmierung erfolgt gemäß Punkt 8.2.1 BSN I durch das Personal. Zwischen 
Aufenthaltsraum im Einbau und Werkstatthalle besteht eine Sichtvcrbilldung, so dass cinc 
geeignete Alarmierung der anwesenden Personen sichergestellt ist. Dies wird bestätigt. 
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Bestandshalle: 

Gemäß Punkt 5.6 BSN 2 ist aufgrund der Einordnung in die Sicherheitskategorie K I e ine 
Brandmelde- und Alarmanlage bauordnungsrechtlich nicht erforderlich und auch n icht 
vorgesehen. Zur gep lanten Lagermenge von Kunststoffen in der Bestandshalle werden ke ine 
Angaben gemacht. Da die Bestandshalle als ein Brandabschnitt größer als 800 m' ist, sind bei 
einer Lagerung von mehr als 200 m' Sekundarstoffen aus Kunststoff automatische 
Brandrneideanlagen gemäß Punkt 4.4 KLR erfo rderlich. Dies ist zu beachten und bei 
Erfordernis umzusetzen. 

Sonstige vorhandene Gebäude der Gebäudeklasse I auf dem Betriebsgelände: 

Die Bestandsgebäude "Verwaltung 1/2" und "Container 2" werden flächendeckend mit 
funkvernetzten Rauchwarnmeldern ausgestattet. Die Ausfiihrungen unter Punkt 5.1 , 5.3 und 
5.5 BSN 2 werden bestätigt und sind umzusetzen. 

Lagerflächen: 

Gemäß Punkt 9 KLR muss auf dem Grundstück ein Fernmeldehauptanschluss vorhanden sein. 

Die sonstigen Ausführungen unter Punkt 6.1 BSN 2 werden bestätigt und sind umzusetzen. 

10.5 .11 Rauch- und Wärmeabzug 

Gemäß Punkt 5.7. 1 MlndBauRL. müssen Produktions- und Lagerräume mit mehr als 200 m' 
entraucht werden . Hierbei sind je höchstens 400 m' der Grundfläche mindestens e in 
Rauchabzugsgerät im Dach oder im oberen Raumdrittel mit einer aerodynamisch wirksamen 
Fläche dieser Rauchabzugsgeräte von mindestens 1,5 m' und für je 1600 m' Grundfläche einer 
Aus lösee inheit vorzusehen . Zuluftflächen sind im unteren Raumdrittel von insgesamt 
mindestens 12 m' freiem Querschnitt erforderlich. 

Neubau Werkstattha lle: 

Gemäß Punkt 8.2.4.1 BSN I werden zwei Rauchabzugsgeräte im Dach mit einer 
aerodynamisch wirksamen Fläche von mindestens 1,5 m' ausgeführt. Dier erforderliche Zuluft 
wird über die Tore an den Stirnseiten des Gebäudes sichergestellt. 

Die sonstigen Ausführungen unter Punkt 8.2.4.1 BSN I werden bestätigt und sind umzusetzen. 

Aufgrund der Einordnung in die Sicherheitskategorie K I sind entsprechend den 
Nebenbed ingungen nach Tabelle 2. Abschnitt 6 MlndBauRL Wärmeabzugsflächen in Höhe 
von 5% der Grundfläche nachzuweisen. 

Als Wärmeabzugsfläche werden die geplanten Rauchabzugsgeräte im Dach sowie die 
geplanten Tore gemäß den Festlegungen nach Anhang 2 MlndBauRL angesetzt. Dies wird 
bestätigt. 

Bestandshalle : 

Der Rauchabzug erfolgt gemäß Punkt 5.6 BSN 2 über die zahlreichen im Bestand vorhandenen 
Tore und Gitterfenster. Zusätzlich ist im Bestand an oberster Ste lle eine Lüftungsklappe 
vorhanden, für die se itens des Unterstellers e ine Auslösung bei spätestens 500 e sichergestellt 
sein muss. Dies wird bestätigt. 

Die vorhandenen Rauchabzugsan lagen befinden sich nicht vollständig im oberen Drittel der 
Außenwände, so dass eine Abweichung (3) von Punkt 5.7.1 MlndBauRL vorliegt. Seitens des 
Unterzeichners bestehen brandschutztechnisch keine Bedenken, da der Flächenanteil der 
vorhandenen Tore und Gitterfenster ca. 10 % beträgt und damit den bauordnungsrechtlich 
erforder lichen Antei l weit übersteigt. Der Abweichung (3) wird deshalb zugestimmt. 
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Da die Bestandshalle als ein Brandabschnitt größer als 800 m2 ist, sind bei einer Lagerung von 
mehr als 200 m' Sekundarstoffen aus Kunststoff Rauchabzugsanlagen in Verbindung mit 
automatischen Brandmeldeanlagen gemäß Punkt 4.4 KLR erforderlich. Dies ist zu beachten 
und bei Erfordernis umzusetzen. 

Die erforderlichen Wärmeabzugsflächen gemäß den Nebenbedingungen nach Tabelle 2, 
Abschnitt 6 MlndBauRL aufgrund der Einordnung in die Sicherheitskategorie K I werden über 
die vorhandenen und von außen gewaltfrei öffenbare Tore sichergestellt. Dies wird bestätigt. 

Sonstige vorhandene Gebäude der Gebäudeklasse 1 auf dem Betriebsgelände: 

Die Entrauchung erfolgt über öffenbare Fenster und Türen. Dies ist gemäß der SächsBO 
statthaft. 

10.5. 12 Leitungs- und Kanalabschottungen, Funktionserhalt 

Grundsätzlich gilt: Durchdringungen durch raumabschließende Bauteile mit Brandschutz
anforderungen sind in derselben Bauteilqualität abzuschotten oder wahlweise ein Verti
kalschacht als eigenständiger Bereich mit Wandungen sowie Leitungs- und Kanaldurch
fUhrungen mit jeweils entsprechender Feuerwiderstandsdauer nachzuweisen. Maßgebend sind 
die in Sachsen eingeführten technischen Baubestimmungen, hier anwendbar die M-LüAR und 
LAR. Alle neu vorgenommenen Maßnahmen bedürfen aktuell gü ltige Verwendbarkeits
nachweise und dazugehörige Übereinstimmungserklärungen sowie Fachbauleitererklärungen. 

Hinweis: An die Leitungsführung innerhalb der Nutzung bestehen bauordnungsrechtlich keine 
brandschutztechnischen Anforderungen. Anforderungen bestehen an die Leitungsdurchführung 
in die brandschutztechnisch abgetrennten Bereiche. 

Die Ausführungen und Hinweise unter den Punkten 8.2.5 - 8.2.7 BSN I sowie 5.8 BSN 2 
werden bestätigt und sind umzusetzen 

10.5.1 3 Sicherheitskennzeichnung, -beleuchtung, Blitzschutz 

Neubau Werkstatthalle: 

Gemäß Punkt 8.2.2 BSN I sind die Fluchtwege mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, 
wenn bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung das gefahrlose Verlassen der Arbcitsstätte nicht 
gewährleistet ist. Die Kennzeichnung der Notausgänge erfolgt gemäß Punkt 9. 1 BSN I mit 
langnachleuchtenden Markierungen. Dies wird bestätigt. 

E ine Sicherheitsstromversorgung ist gemäß Punkt 8.2.3 BSN I für Rauchabzugsanlagen 
erforderlich, sofern diese elektrisch angesteuert werden. Dies wird bestätigt. 

Das Gebäude wird gemäß Punkt 8.2.9 BSN I mit einer Blitzschutzablage ausgemhrt. 

Bestandshalle sowie sonsti ge vorhandene Gebäude der Gebäudek lasse I auf dem 
Betriebsgelände: 

Gemäß Punkt 5.7 BSN 2 sind Rettungswege und Ausgänge mit mindestens 
langnachleuchtenden Rettungskennzeichen zu kennzeichnen. 

Bei Dunkelheit sind außen liegende Rettun gswege sowie die Flächen außerhalb der Gebäude zu 
beleuchten. 

Die sonstigen Hinweise und Ausfllhrungen unter Punkt 5.7 BSN 2 werden bestätigt und sind 
umzusetzen. 
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10.5.14 Heizungsraum 

Zur Beheizung werden keine Angaben gemacht. 

Neue Installationen bzw. erforderliche Anpassungen sind von einer autorisierten Fachfitma 
auszuftihren. 

Anforderungen der SächsFeuVO sind bei Erfordernis zu beachten und umzusetzen. 

10.5.15 Organisatorischer Brandschutz 

Die Rettungswege sind verkehrssicher und frei zu halten. 

Gemäß Punkt 9.3 BSN 1 sowie 7.1.2 BSN 2 sind Flucht- und Rettungswegpläne zu erstellen 
und auszuhängen. Dies wird bestätigt und ist umzusetzen. 

Gemäß Punkt 9.4 BSN 1 und 7.1.3 BSN 2 ist ftir den Betriebsstandort eine Brandschutzordnung 
nach DIN 14096 (Teil A-C) vorhanden. Diese ist bezogen auf die geplante Baumaßnahme 
fortzuschreiben. Gemäß Punkt 5.6 BSN 2 sind in der Brandschutzordnung auch entsprechende 
Angaben zur Lagerung zu treffen, die vom Betreiber dauerhaft abges ichert werden müssen. 
Dies wird bestätigt und ist umzusetzen. 

Gemäß Punkt 10.2 BSN 1 und 7.1.1 BSN 2 ist flir den Betriebsstandort im Einvernehmen mit 
der zuständigen Brandschutzdienststelle ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und 
der fiir den Brandschutz zuständigen Stelle zu übergeben. Die Anforderungen nach 
Punkt 5.14.2 MlndBauRL und 9.2 KLR werden erflillt. 

Die weiteren Ausfiihrungen unter Punkt 9.1-9.4 BSN 1 und 7. 1 BSN 2 werden bestätigt und 
sind umzusetzen. 

10.6 Abweichungen 

10.6.1 Abweichung (1) - Punkt 5.5 MIndBauRL 

Der Abweichung "Übereinanderliegender Einbau" wird mit Begründung unter Pun!..'! 

10.5.5 EntOammbarkeit und Feuerwiderstand von Bauteilen, Seile 8 
zugestimmt. 

10.6.2 Abweichung (2) - § 37 (4) SächsBO 

Der Abweichung "abweichende Abmessungen von Rettungsfenstern" wird mit Begründung 
unter Punkt 

1 0.5.9 Flucht- und Rettungswege, Seite 10 zugestimmt. 

10.6.3 Abweichung (3) - Punkt 5.7.1 MJndBauRL 

Der Abweichung "Anordnung von Rauchabzugsanlagen nicht vo llständig im oberen Drittel der 
Außenwände" wird mit Begründung unter Punkt 

10.5.11 Rauch- und Wänneabzug, Seite 12 zugestimmt. 

10.7 Bauüberwachung 

Im Rahmen der Bauüberwachung nach § 81 SächsBO und § 30 (2) DVOSächsBO ist der Aus
führungsbeginn (= Baubeginn) und die Ausführung einzelner Bauteile, technischer Anlagen 
Lind Einrichtungen, welche brandschutztechnische Belange betreffen, sowie die Aufnahme der 
Nutzung dem Prüfingenieur rechtze itig zur Kenntnis zu geben und Vor-Ort
Besichtigungstermine abzustimmen. 
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Die Überwachung der Bauarbeiten für die Bestätigung einer Übereinstimmung mit dem ge
prüften Brandschutzkonzept und den dazugehörigen Prüfbemerkungen erfolgt stichproben
artig. Die Überwachungspflichten des Objektüberwachers und des Bauleiters bleiben davon 
unberührt. 

10.8 Nachweise 

Für die stichprobenweise Bauzustandsbegehung sind alle Verwendbarkeitsnachweise und 
Anwendbarkeitsnachweise nach § 18 bis § 21 SächsBO rur alle im Bauvorhaben verwendeten 
Bauarten und Bauprodukte, an welche Anforderungen zur Einhaltung des Brandschutzes 
gestellt wurden, auf der Baustelle vorzuhalten und dem Prüfingenieur per E-Mail zu 
übersenden. 

Zur bauaufsichtlich genehmigungsfahigen Ausführung sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
folgende Unterlagen notwendig. Gegebenenfalls sind gemäß § 2 SächsTechPrüfVO auch 
sicherheitstechnische Einrichtungen durch anerkannte Prüfsachverständige für 
sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen prüfen zu lassen. Auch diese - derzeit 
erkennbaren - Prüfungen nach SächsTechPrüfVO sind in u.a. Liste bereits als "Prü" 
eingetragen: 

Die Liste erhebt jedoch keinen Anspruch auf Voll ständigkeit. 

AbZ Allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung 
AbP Allgemeines bauaufsichtliches PrUfzeugnis 
ZiE Zustimmung im Einzel fall 
aBG Allgemeine ßauartgenehmigung 
vBG Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung 
ETA European Technical Assessment 
LE Leistungserklärung 
Dor Dcclaration ofPerfonnancc 
Ü Ü berei nstim m ungserk läru nglÜ bereinstim m ungsbestät i g ung/Konform i tätserk lärungl 
FE Fachbau leitererk1ärung / ßauleitererklärung / Erklärung Ubereinstimmende Bauausfühnmg I 

Erklärung zur ba1l311fs ichtlich genehmigten Verwendung v. Bauprodukten + Bauarten 
Prü Abnahmeprolokoll / Wirksamkeitsprüfung durch Technischen Prüfsachverständigen gemäß der 

o.a technischen PrOfverordnung 
VWN vo llständiger Verwendbarkeitsnachweis (abZIPIZiEJaBG/vBGIETAILElDoP und Ü sowie 

ErkHirung der übereinstimmenden Bauausführung (FE)) 

Kurz. 
bez. Bezeichnung Bauteil 

All gemein 

FE BUlIleitererkllirllllg Gesamlbtlllmlljlllullme 

StandsicherhcitiRaumabschluss Anforderungen ßrandschutz 

VWN Volisttimliger 
Verwemlbtlrkeif:muc:/'weis 

Fassadensysteme 

FE BUliteillwcllweisl 
oder Bcstlitigullg 
VWN 

Bau/eile mit 
Felierwillen·(tlIIJ: 
Wällde de.5 
Itotwendigell 
Treppellrmlmes 

milUl 
Itorltt(llelttjltlflllllbar 

FE BestäligUf.g oder D(ltellblaft " flarte Bedae/umg" 
IIl1d -erklärt",g 

Feuer- lind/oder RauchschulzabschWsse 

VJVN Vollständiger 
Verwtmdhnrkeitsllflchweis 

Prof. Dr.-Ing. Andreas Nietzold 

Bralldscllllut;;rell 
EhlO·SNtlGJ (T30~RS) 
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DurchfUhrungen mit Feuenviderstand 

VWN Vollsttimlige 
Verwemlbarkeitsllach weise 

Leit/illgs-/Kabel
/Roltr-lKallal
durcltführungell 
dllrch Wtinde mit 
AnfordcrulIgclI 1111 dCII 
Feuenvidersttmd 

Heizung/Elektro und Sanitär sowie Haustechnik 

FE FaclmntemehmererkUlrtlllg/ Elektroi"stallntiolt 
Errichterbesclleinigullg 

FE Fachulliernel"nererklänmg/ SOllittiritlSltllIatioll 
Errichterbesc/teilligullg 

Anlagcntcchnik Brandschutz· 8ichcrhcitstcchnik 

Pr"; Pnlfbericlttund 
Bescheinigung vor der erstell 
111 betriebnolune 

Prü Prüjbericltt und 
Bescheinigung vor der erstell 
/llbetriebllu llme 

FE FaclZlllltemeltmererklärulIg/ 
Erricluerbescheilligullg 

FE Fach/l llterlleitmererktärung/ 
Errichterbesciteilligllllg 

Sonstige Unterlagen 

Nucltwl!is/Be!J"liitig/lt/g 

Nucllweis/Beslätigung 

Ntlcilweis/Bestätigullg 

Nacilweis/Besliitigullg 

11 Prüfergebnis 

Das Bauvorhaben 

RUllchubzugsulllage 

ggf. Sicherlteitsstrom-
versorgung 

R ettllllgskelllluicltell-
teuc/uell 

jultkvemetz/e 
Ruucllwammeltler 

Fllwht- llIul 
RelttUlI!Spliille 

Feuerweltrplff"e 

Bnmdsclilltzordlll1llg 

LiJscllwasser: 96 mJflI 
tiber eitren Zeitraum 
VOlt zwei Stullde" 

Neubau einer Werkstatthalle mit Kranbahnfür LKW, Überdachung von Lagerboxen, 
Errichtung überdachter Tank- und Waschplatzfür LKW 

Bestandsgeb.: Lager- u. Sortierhalle, Sozialgeb., Büro- u. Verwaltungsgeb., Büro
Container, Einlass- u. Fahrzeugwaagengeb., Freilagerjläche f. sortierte Abfallstoffe 

Zöllmener Straße 46 in 01705 Freital 

entspricht den Anforderungen des Brandschutzes gemäß SächsBO. Die weiteren 
Planungsschritte und die BauausfUhrung müssen den geprüften Unterlagen, einschließlich aller 
Forderungen und Festlegungen des Brandschutznachweises, fo lgen und zusätzlich alle in den 
Prlifbemerkungen (Abschnitt 10 dieses Prlifberichtes) aufgestellten Forderungen umsetzen. 

Bei Nachträgen oder Änderungen der Planung ist eine Anpassung/Fortschreibung des Brand
schutznachweises erforderlich und dem Unterze ichner zur Prüfung vorzulegen. 

Die Prüfung des Brandschutznachweises mit seinen vorgelegten Unterlagen ist im Sinne des 
Genehmigungsvorganges abgeschlossen. 
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12 Aus Prütbemerkungen Auflagen; Nachreichungen 

12.1 Auflagen 

In den detaillierten Prüfbemerkungen sind in den unten aufgeführten Prüfbemerkungen 
bauaufsichtlieh bindende Auflagen zu fmden: -

12.2 Nachreichungen 

Im Genebmigungsverfahren nachzureichen: -

Ergänzungen während der Ausführung: 

Entwurfsverfasser/Ersteller 

10.5.3 Bereitstellung von Löschwasser, Seite 7 

13 Unterschrift 

Pmf. ",n"d~" Ni""'ld 
PrnfingenieurlPrnfsachversl!indiger filr Brandschutz 

14 Verteiler 
Bauherrl Auftraggeber 

Entwurfsverfasser 
Ersteller Brandschutznachweis 
Brandschulzbehörde 
PI'Ü tl n gen i eur! Prü fsac hverstä n d i ger 

Prof. Dr.·lng. Andreas Nielzold 

2 Exemplare unterzeichnet ausgedruckt und per E-Mail 
I Exemplar PrUfunteriagen, gestempelt/unterschrieben per Post 
I Exemplar per E-Mail 
I Exemplar per E-Mail 
I Exemplar per E-Mai l 
I Exemplar digita l gespeichert 
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